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Verwaltungsvorlage 
 
Bereich: Eigenbetrieb WABAU Datum: 27.01.2026 
Vorlagennummer: VV 26/010 
 

Gremium Datum Zuständigkeit Beratung 

Werksausschuss 29.01.2026 Vorberatung öffentlich 

Stadtverordnetenversammlung 12.02.2026 Beschlussfassung öffentlich 
 

Beratungsgegenstand 

Beschluss der Gebührenkalkulation für Fäkalwasser betreffend die Jahre 2026/2027 des 
Eigenbetriebes WABAU der Stadt Baruth/Mark 

Beschlussvorschlag 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baruth/Mark beschließt, die - als Anlage 
beigefügte - Gebührenkalkulation für Fäkalwasser für die Wirtschaftsjahre 2026 und 2027. Es 
wird ein Gebührensatz von 8,00 €/m³ entsprechend der Empfehlung des Werksausschusses 
beschlossen     
 
    

 

Begründung 

Entsprechend dem Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg sind die 
Benutzungsgebühren spätestens alle zwei Jahre zu kalkulieren. Kostenüberdeckungen 
müssen, Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum 
ausgeglichen werden. Die Kalkulation für den Kalkulationszeitraum 2026/2027 wurde durch die 
Firma Dornbach GmbH durchgeführt.  
 
Der Werksausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, den Gebührensatz auf 8,00 
€/m³ festzulegen. Der vorliegende Beschluss führt dazu, dass es zu einer Kostenunterdeckung 
in den Jahren 2026 und 2027 kommt. Diese sollen durch Mehreinnahmen im Bereich von Roh- 
und Kesselspeisewasser und Einsparungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden.  
 
Der aktuelle Gebührensatz beträgt 8,00 €/m³. Die Grundgebühr bleibt unverändert. 
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Finanzielle Auswirkung: 

      
 

Haushaltsjahr 2026/2027 

Finanzielle 
Auswirkungen 

Ja 
 

Nein Noch nicht 
übersehbar 

   

in den 
Haushaltsplan 
eingestellt 

Im Erfolgsplan 
 

Im Vermögensplan  

  

Produkt             
 

 
 
    
 

Anlagen 

         
 

VV 26008 bis VV 26011 - Anlage Gebührenkalkulation 2026-2027 sowie Nachkalkulation 
2022-2023_WABAU Baruth 

 

 

 

 

Baruth/ Mark, den 29.01.2026 
 
Bürgermeister 


	Beschluß
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen8
	Text15
	Anlage

